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ALNO Aktiengesellschaft 
Pfullendorf
WKN 778 840
ISIN DE0007788408 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft 
werden hiermit zu der am Mittwoch, 

dem 23. Juni 2010, um 11 Uhr (MESZ),

im CCD Congress Center Düsseldorf, 
Stockumer Kirchstraße 61, 40474 Düsseldorf, 
stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung

eingeladen.

TAGESORDNUNG

TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der ALNO AG und
des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009,
des Lageberichts für die ALNO AG und den Konzern, des Berichts
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des erläu-
ternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289
Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs

Diese Unterlagen sind über die Internetadresse
http://www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich und lie-
gen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahres-
abschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat
zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss
zu fassen.

TAGESORDNUNGSPUNKT 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu
erteilen.

TAGESORDNUNGSPUNKT 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu
erteilen.



4 5

TAGESORDNUNGSPUNKT 4

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsaus-
schusses vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Gartenstraße 86, 88212 Ravensburg, zum Ab-
schlussprüfer für das Geschäftsjahr 2010 zu bestellen.

TAGESORDNUNGSPUNKT 5

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien; neue Beschlussfassung über die Er-
mächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29. Juli 2009 auf der Grundlage des § 71 Absatz 1 
Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien von bis zu 10 % des
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-
kapitals zu erwerben. Da die von der Hauptversammlung am
29. Juli 2009 für die maximale Dauer von 18 Monaten be-
schlossene Ermächtigung im Januar 2011 ausläuft, soll der
Hauptversammlung ein neuer Ermächtigungsbeschluss vor-
geschlagen werden. Durch das Gesetz zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG), das in wesentlichen Teilen
am 1. September 2009 in Kraft getreten ist, wurde unter an-
derem § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG geändert. Die Ermächtigung
nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG kann nunmehr für die Dauer
von bis zu fünf Jahren erteilt werden. Durch eine für volle
Jahre geltende Ermächtigung wird künftig vermieden, dass
diese zwischen zwei Hauptversammlungen ausläuft.

Soweit von der bestehenden Ermächtigung noch kein Ge-
brauch gemacht worden ist, soll sie mit Ablauf dieser Haupt-
versammlung und unter der Voraussetzung, dass dieser 
Tagesordnungspunkt 5 von der Hauptversammlung be-
schlossen worden ist, aufgehoben und durch eine neue, bis
zum 22. Juni 2015 gültige Ermächtigung ersetzt werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen: 

1.  Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß Hauptver-
sammlungsbeschluss vom 29. Juli 2009 zu dem dortigen
Tagesordnungspunkt 5 wird mit Wirkung zum Ablauf des
Tages dieser Hauptversammlung aufgehoben, soweit von
der bestehenden Ermächtigung noch kein Gebrauch ge-
macht worden ist. 

2.  Der Vorstand wird mit Wirkung zum Ablauf des Tages
dieser Hauptversammlung ermächtigt, gemäß § 71 Ab-
satz 1 Nr. 8 AktG eigene Aktien bis zu 10 % des zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundka-
pitals zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder in
Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines
oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch
Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt werden.
Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 
eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft be-
finden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind,
zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals
entfallen. Die Ermächtigung wird am 24. Juni 2010 wirk-
sam und gilt bis zum 22. Juni 2015. 

3.  Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands
über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre der
Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots. 

•   Erfolgt der Erwerb über die Börse, darf der von der
Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Er-
werbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch
die Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs der Ak-
tie der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem
XETRA (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als
10 % über- oder unterschreiten.

•   Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot
an alle Aktionäre der Gesellschaft, dürfen der ge-
botene Kaufpreis oder die Grenzwerte der Kauf-
preisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten)
den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien 
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der Gesellschaft im elektronischen Handelssystem 
XETRA (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei
Börsenhandelstagen vor Veröffentlichung des Ange-
bots um nicht mehr als 20 % über- oder unterschrei-
ten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung des An-
gebots erhebliche Kursabweichungen, kann das An-
gebot angepasst werden. In diesem Fall wird auf den
entsprechenden durchschnittlichen Schlusskurs an
den letzten drei Börsenhandelstagen vor der Veröf-
fentlichung der Anpassung abgestellt. Das Volumen
des Angebots kann begrenzt werden. Sofern das
Angebot überzeichnet ist, muss die Annahme im Ver-
hältnis der jeweils angebotenen Aktien erfolgen. Eine
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu
100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je Aktio-
när kann vorgesehen werden. 

4.  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die aufgrund dieser oder einer früher erteilten
Ermächtigung erworbenen Aktien der Gesellschaft zu
den folgenden Zwecken zu verwenden: 

•   Die Aktien können auch in anderer Weise als über
die Börse oder durch Angebot an alle Aktionäre ver-
äußert werden, wenn die Aktien gegen Barzahlung
zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-
preis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Diese
Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass
die unter dieser Ermächtigung veräußerten Aktien
einen anteiligen Betrag von insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die
Höchstgrenze von 10 % vermindert sich um den an-
teiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen
Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Er-
mächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz

3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchst-
grenze von 10 % vermindert sich ferner um den an-
teiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen
Aktien entfällt, die zur Bedienung von Schuldver-
schreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht
ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern
die Schuldverschreibungen während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugs-
rechts in entsprechender Anwendung des § 186
Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.

•   Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert
werden, insbesondere auch im Zusammenhang mit
Unternehmenszusammenschlüssen und dem Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen und
Unternehmensbeteiligungen.

•   Die Aktien können Personen, die in einem Arbeits-
verhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr
verbundenen Unternehmen stehen, zum Erwerb an-
geboten werden.

•   Die Aktien können zur Erfüllung der Verpflichtung der
Gesellschaft aus von ihr in der Zukunft begebenen
oder garantierten Options und/oder Wandelschuld-
verschreibungen genutzt werden.

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal
oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke
ausgeübt werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese
eigenen Aktien wird insoweit ausgeschlossen. Darüber 
hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats
im Falle der Veräußerung von eigenen Aktien im Rahmen
eines Angebots an alle Aktionäre der Gesellschaft das Be-
zugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzen-
beträge ausschließen.

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, die erworbenen eige-
nen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss einzuziehen.   
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Bericht des Vorstands gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG i. V. m. §
186 Absatz 3 und 4 AktG:

„Der Gesellschaft soll gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG auch
in der diesjährigen Hauptversammlung wieder die Möglich-
keit gegeben werden, aufgrund einer Ermächtigung der
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu 10 % des Grund-
kapitals zu erwerben und auch in anderer Weise als über
die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder
zu veräußern. 

Die Veräußerung soll in allen folgenden Fällen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen können:

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die er-
worbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen Bar-
leistung zu veräußern. Voraussetzung ist dabei, dass die
eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den
Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Gesell-
schaft wird den etwaigen Abschlag vom Börsenpreis mög-
lichst niedrig halten. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe,
dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußerten
Aktien einen anteiligen Betrag von insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder
im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der
Ausübung dieser Ermächtigung. Die Höchstgrenze von 10 %
vermindert sich um den anteiligen Betrag des Grundkapitals,
der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit
dieser Ermächtigung im Rahmen einer Kapitalerhöhung un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3
Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Höchstgrenze von
10 % vermindert sich ferner um den anteiligen Betrag des
Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die zur Be-
dienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder
Optionsrecht ausgegeben wurden oder auszugeben sind,
sofern die Schuldverschreibungen während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG ausgegeben wurden. Die Ermächtigung liegt im Inte-
resse der Gesellschaft. Die gesetzlich vorgesehene Mög-
lichkeit des Bezugsrechtsausschlusses versetzt die Gesell-

schaft in die Lage, kurzfristig günstige Börsensituationen
auszunutzen und dabei durch die marktnahe Preisfestset-
zung einen möglichst hohen Ausgabebetrag und damit eine
größtmögliche Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Die
Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Ak-
tionäre werden gewahrt. Den Aktionären entsteht angesichts
des geringen Volumens kein Nachteil, da die unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der sich am
Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung orientiert. Die
Aktionäre haben daher grundsätzlich die Möglichkeit, ihre
Beteiligungsquote durch Kauf von Aktien über die Börse zu
annähernd gleichen Konditionen aufrecht zu erhalten. 

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sach-
leistung erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage
versetzt, eigene Aktien als Gegenleistung im Zusammen-
hang mit Unternehmenszusammenschlüssen oder dem Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Unterneh-
mensbeteiligungen anbieten zu können. Die Ermächtigung
gibt der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum,
auf nationalen und internationalen Märkten schnell und fle-
xibel auf vorteilhafte Angebote oder sich sonst bietende
Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteili-
gungen an Unternehmen reagieren zu können. In derartigen
Transaktionen wird nicht selten die Gegenleistung in Form
von Aktien bevorzugt.

Darüber hinaus soll die Gesellschaft in der Lage sein, die
Aktien als Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der Gesell-
schaft und mit ihr verbundener Unternehmen auszugeben,
um den Arbeitnehmern im Rahmen eines Mitarbeiterbeteili-
gungsprogramms die Möglichkeit zu geben, sich am Unter-
nehmen zu beteiligen. 

Des Weiteren sollen eigene Aktien auch zur Bedienung von
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft begeben oder garantiert werden, eingesetzt
werden können. Die Bedingungen von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen sehen üblicherweise vor,
dass die Gesellschaft etwaige Wandlungspflichten auch
durch eigener Aktien befriedigen kann. Im Interesse einer
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flexiblen Handhabung ist diese Option auch sinnvoll. Eben
hierfür benötigen wir die genannte Ermächtigung. 

Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung
der erworbenen eigenen Aktien im Rahmen eines Verkaufs-
angebots an alle Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht
der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spit-
zenbeträge auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugs-
rechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe
eigner Aktien im Wege des Verkaufsangebots an alle Aktio-
näre technisch durchführbar zu machen. Die als freie Spitze
vom Bezugsrecht ausgeschlossenen eigenen Aktien werden
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger
Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die
Ausnutzung der Ermächtigung unterrichten.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 6

Beschlussfassung über Satzungsanpassungen an das Gesetz
zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

Am 1. September 2009 ist das Gesetz zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) in wesentlichen Teilen in
Kraft getreten. Durch das ARUG wurde unter anderem das
aktienrechtliche Fristenregime für die Einberufung und Vor-
bereitung der Hauptversammlung neu gefasst. Insbesondere
wurden die Vorschriften zur Einberufungsfrist (§ 123 Absatz
1, § 123 Absatz 2 Satz 5 AktG), zur Anmeldefrist (§ 123 Ab-
satz 2 AktG) und zur Frist zur Einreichung des Nachweises
des Anteilsbesitzes (§ 123 Absatz 3 AktG) geändert. Die vor-
geschlagenen Satzungsänderungen dienen der Anpassung
der Satzung der ALNO AG an diese neuen Vorschriften.

1.  Änderung von § 20 Absatz 4 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

    § 20 Absatz 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„4. Die Einberufung der Hauptversammlung muss, so-
weit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, min-
destens 30 Tage vor dem Tag der Hauptversamm-
lung bekannt gemacht werden. Die Einberufungsfrist
verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 21
Absatz 1). Der Tag der Hauptversammlung und der
Tag der Einberufung sind hierbei nicht mitzurechnen.
Die Bekanntmachung der Einberufung der Haupt -
versammlung erfolgt im elektronischen Bundesan-
zeiger mit den gesetzlich erforderlichen Angaben.“

2.  Änderung von § 21 der Satzung

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen:

    § 21 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

    „§ 21 Recht zur Teilnahme an der Haupt versammlung

1.  Aktionäre sind zur Teilnahme an der Haupt -
versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nur berechtigt, wenn sie sich vor der Hauptver-
sammlung angemeldet haben. Die Anmeldung muss
der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse in Textform und in deutscher
oder englischer Sprache mindestens sechs Tage
vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind
nicht mitzurechnen.

2.  Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies
hat durch Vorlage eines in Textform in deutscher
oder englischer Sprache erstellten Nachweises über
den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut
zu erfolgen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Haupt-
versammlung beziehen und der Gesellschaft unter
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse
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mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung
zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der
Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 7

Beschlussfassung über die Anpassung der Satzungsregelungen
zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der ALNO AG setzt sich derzeit nach den
Regelungen des Mitbestimmungsgesetzes zusammen und
besteht aus zwölf Mitgliedern, von denen sechs Mitglieder
von den Anteilseignern und sechs Mitglieder von den Ar-
beitnehmern gewählt werden.

Da die Gesellschaft und ihre Konzernunternehmen nach-
haltig weniger als 2.000 Arbeitnehmer im Sinne des Mitbe-
stimmungsgesetzes beschäftigen, hat der Vorstand das Sta-
tusverfahren gem. §§ 97 ff. AktG eingeleitet.

Die Bekanntmachung des Vorstands nach § 97 Absatz 1
AktG erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bun-
desanzeiger am 20. Januar 2010 und durch gleichzeitigen
Aushang in sämtlichen Betrieben der Gesellschaft und ihrer
Konzernunternehmen.

Das nach § 98 Absatz 1 AktG zuständige Gericht ist inner-
halb eines Monats nach der Bekanntmachung im elektroni-
schen Bundesanzeiger nicht angerufen worden. Für die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats gelten daher die in der
Bekanntmachung des Vorstands angegebenen gesetzlichen
Vorschriften. Demnach setzt sich der Aufsichtsrat gem. 
§ 96 Absatz 1 4. Alternative AktG, § 1 Absatz 1 Ziffer 1, § 4
Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz zu zwei Dritteln aus Auf-
sichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zu einem Drittel aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. 

Die Satzung der Gesellschaft sieht die Geltung des Mitbe-
stimmungsgesetzes vor und ist dementsprechend an die ge-
änderte Lage anzupassen. Zusätzlich soll die Zahl der Auf-
sichtsratsmitglieder von zwölf auf neun verringert werden.

1.  Änderung von § 11 Absatz 1 der Satzung 

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

    § 11 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

    „Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Davon
werden sechs Mitglieder von der Hauptversammlung und
drei Mitglieder der Arbeitnehmer nach den Bestimmungen
des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) gewählt.“

2.  Streichung von § 11 Absatz 3 Satz 2 der Satzung 

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 11 Absatz 3
Satz 2 der Satzung zu streichen.

3.  Streichung von § 15 Absatz 2 der Satzung

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 15 Absatz 2
der Satzung zu streichen und die Nummerierung der fol-
genden Absätze in der Weise anzupassen, dass Absatz
3 zu Absatz 2 und Absatz 4 zu Absatz 3 wird.

4.  Änderung von § 15 Absatz 3 Satz 1 der Satzung in der
bisherigen Fassung 

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

    § 15 Absatz 3 Satz 1 der Satzung in der bisherigen Fas-
sung wird wie folgt neu gefasst:

    „Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte einen oder meh-
rere Ausschüsse bilden und deren Aufgaben und Be-
fugnisse festsetzen.“

5.  Streichung von § 17 Absatz 5 Satz 2 der Satzung

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 17 Absatz 5
Satz 2 der Satzung zu streichen.
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6.  Änderung von § 17 Absatz 6 der Satzung 

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

    § 17 Absatz 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

    „Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
des Aufsichtsrats den Ausschlag (Stichentscheid); dies
gilt auch bei Wahlen. Ein Stichentscheid steht – auch
soweit der Vorsitzende an der Abstimmung nicht teil-
nimmt – dessen Stellvertreter nicht zu.“

7.  Streichung von § 17 Absatz 7 der Satzung

    Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 17 Absatz 7
der Satzung zu streichen und die Nummerierung der fol-
genden Absätze in der Weise anzupassen, dass Absatz
8 zu Absatz 7, Absatz 9 zu Absatz 8 und Absatz 10 zu
Absatz 9 wird.

TAGESORDNUNGSPUNKT 8

Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Amt der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder erlischt gem.
§ 97 Absatz 2 Satz 3 AktG mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung der ALNO AG am 23. Juni 2010. Im
Rahmen dieser Hauptversammlung sollen daher die Vertreter
der Aktionäre neu in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Der Aufsichtsrat setzt sich gem. §§ 96 Absatz 1 4. Alterna-
tive, 101 Absatz 1 AktG, § 1 Absatz 1 Ziffer 1, § 4 Absatz 1
Drittelbeteiligungsgesetz zu zwei Dritteln aus Aufsichtsrats-
mitgliedern der Aktionäre und zu einem Drittel aus Auf-
sichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die
Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr
2014 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglieder der Ak-
tionäre in den Aufsichtsrat zu wählen:

•   Werner Devinck, Knokke-Heist (Belgien) 
    Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauknecht

Hausgeräte GmbH, Stuttgart
•   Dr. oec. Jürgen Diegruber, Gräfelfing
    Managing Partner German Capital GmbH, München
•   Henning Giesecke, Zell
    Geschäftsführer der GSW Capital Management GmbH,

München
•   Christoph Maaß, Jesteburg
    Geschäftsführer der Borco-Marken-Import Matthiesen

GmbH & Co. KG, Hamburg
•   Anton Walther, Sulzbach/Taunus
    Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
    Walther Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, Frankfurt

am Main 
•   Armin Weiland, Berg
    Managing Partner German Capital GmbH, München

Von den Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich
unter anderem Anton Walther aufgrund seiner Tätigkeit als
selbstständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater als un-
abhängiger Finanzexperte i. S. d. § 100 Absatz 5 AktG.

Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege
der Einzelwahl durchzuführen.

Dem Votum des Aufsichtsrats folgend beabsichtigt Henning
Giesecke für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.

Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaf-
ten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und
Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftunternehmen:
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Werner Devinck:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Keine

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Keine

Dr. oec. Jürgen Diegruber:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Keine

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Calder Finco UK Ltd, Chester, Großbritannien (Director)
    Calder Group Limited, Chester, Großbritannien 

(Member – Board of Directors)
    Caldergroup Swiss AG, St. Gallen, Schweiz 

(Präsident des Verwaltungsrats)
    Leclanché S.A., Yverdon-les-Bains, Schweiz 

(Mitglied des Verwaltungsrats)
    Milano Investments S.à r.L., Esch-sur-Alzette, 

Luxemburg (Chairman of the Shareholder Commitee)

Henning Giesecke:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Endurance Capital AG, München (Aufsichtsratsmitglied) 
    Rothenberger Werkzeuge AG, Kelkheim 

(Aufsichtsratsmitglied)

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf 
(Mitglied des Verwaltungsrats)

Christoph Maaß:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Master Consulting AG, Frankfurt am Main 

(Aufsichtsratsmitglied)

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Keine

Anton Walther:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Keine

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Keine

Armin Weiland:
1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
    Keine

2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien:

    Energy Group Holding AG, St. Gallen, Schweiz 
(Chairman des Verwaltungsrats)

    Leclanché S.A., Yverdon-les-Bains, Schweiz 
(Mitglied des Verwaltungsrats)

    RES Finco AG, St. Gallen, Schweiz 
(Mitglied des Verwaltungsrats)

    RES NewCo AG, St. Gallen, Schweiz 
(Chairman des Verwaltungsrats) 

    Tarvos Investments GmbH, München 
(Vorstand des Beirats)

    The Energy Holding AG, St. Gallen, Schweiz 
(Vice President des Verwaltungsrats) 

TAGESORDNUNGSPUNKT 9

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung wegen Sitz-
verlegung

Nachdem die Konzernzentrale der Gesellschaft nach Düs-
seldorf verlegt wurde, soll auch der satzungsmäßige Sitz
der Gesellschaft von Pfullendorf nach Düsseldorf verlegt
und die Satzung entsprechend angepasst werden.



18 19

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, folgenden
Beschluss zu fassen:

§ 1 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
      

„2. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Düsseldorf.“

TAGESORDNUNGSPUNKT 10

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden geneh-
migten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten
Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung

Die Satzung enthält in § 5 Absatz 3.1 bis 3.4 ein genehmig-
tes Kapital in Höhe von noch EUR 18.508.219,60, das den
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
neue Stamm-Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
auszugeben. Diese Ermächtigung läuft am 26. Juni 2013
aus. Um der ALNO AG ausreichende Handlungsoptionen
und damit die notwendige Flexibilität bei ihrer Finanzierung
zu geben, soll ein neues erhöhtes genehmigtes Kapital ge-
schaffen werden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden
Beschluss zu fassen: 

1.  Das bisherige genehmigte Kapital in § 5 Absatz 3.1 bis
3.4 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der
Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen geneh-
migten Kapitals aufgehoben.

2.  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
22. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR
22.615.647,60 durch Ausgabe von bis zu 8.698.326
Stamm-Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Der Vorstand
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen
der Aktienausgabe und der Durchführung der Kapitaler-
höhungen festzulegen. Den Aktionären steht das gesetz-

liche Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können auch von
einem Kreditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit
der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Ak-
tionäre in folgenden Fällen auszuschließen:

•   für Spitzenbeträge;

•   bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu ei-
nem Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht über-
steigt, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien
den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien
gleicher Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der
§§ 203 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, 186 Absatz
3 Satz 4 AktG unterschreitet;

•   bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um die
neuen Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Unternehmensbeteiligungen und von sonstigen Ver-
mögensgegenständen, einschließlich Darlehens- und
sonstigen Verbindlichkeiten, anbieten zu können;

•   soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Opti-
onsrechten oder Gläubigern von Wandelschuldver-
schreibungen, die von der Gesellschaft oder deren
nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben
werden, ein Bezugs  recht auf neue Aktien in dem
Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung
der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Er-
füllung von Wandlungspflichten zustände.

    Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung
nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Ka-
pitalerhöhung aus genehmigtem Kapital oder nach Ablauf
der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital anzupassen.
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3.  § 5 Absätze 3.1 bis 3.4 der Satzung werden wie folgt
neu gefasst: 

„3.1 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 22. Juni 2015 einmalig oder mehrmalig um bis
zu EUR 22.615.647,60 durch Ausgabe von bis zu
8.698.326 Stamm-Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2010). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte
und die Bedingungen der Aktienausgabe und der
Durchführung der Kapitalerhöhungen festzulegen.

3.2 Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht
zu. Die neuen Aktien können auch von einem Kre-
ditinstitut oder mehreren Kreditinstituten mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-
nären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugs-
recht).

3.3 Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in
folgenden Fällen auszuschließen: 

(a) für Spitzenbeträge;

(b) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis
zu einem Betrag, der 10 % des Grundkapitals
nicht übersteigt, wenn der Ausgabepreis der
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits bör-
sennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 Satz
1 und Absatz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet;

(c) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, um
die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten im
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder beim Erwerb von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligun-

gen und von sonstigen Vermögensgegenstän-
den, einschließlich Darlehens- und sonstigen
Verbindlichkeiten, anbieten zu können;

(d) soweit es erforderlich ist, um Inhabern von Op-
tionsrechten oder Gläubigern von Wandel-
schuldverschreibungen, die von der Gesell-
schaft oder deren nachgeordneten Konzernun-
ternehmen ausgegeben werden, ein
Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Er-
füllung von Wandlungspflichten zustände.

3.4 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der
Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durch-
führung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Ka-
pital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-
sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital anzupassen."

Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 1, 2 AktG i. V. m. 
§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG:

„Es soll ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft gegen Barein-
lagen, Sacheinlagen oder gegen eine Kombination aus 
beidem (gemischte Bar- und Sachkapitalerhöhung) durch
Ausgabe neuer Stamm-Stückaktien zu erhöhen. Die vorge-
schlagene Ermächtigung zur Ausgabe neuer Aktien aus ge-
nehmigtem Kapital soll die Gesellschaft in die Lage verset-
zen, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse
oder Akquisitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der
Umsetzung von strategischen Entscheidungen reagieren zu
können. 

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Vorstand bei
Ausnutzung des genehmigten Kapitals ermächtigt wird, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 
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1.  Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Dies ist erforderlich, um ein
technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu
können und damit die Abwicklung des Bezugsrechts der
Aktionäre zu erleichtern. Die als freien Spitzen vom Be-
zugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien wer-
den bestmöglich verwertet. Der mögliche Verwässe-
rungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzen-
beträge gering. Vorstand und Aufsichtsrat halten den
Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für
sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären
für angemessen. 

2.  Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem
Betrag, der 10 % des Grundkapitals nicht übersteigt, soll
das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, wenn
der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2, 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unterschreitet. 

    Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
einen etwaigen Abschlag vom aktuellen Börsenpreis
möglichst niedrig halten. Er wird voraussichtlich nicht
über 3 %, jedenfalls aber nicht mehr als 5 % betragen. 

    Der Bezugsrechtsausschluss darf weder im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung
der Ermächtigung 10 % des bestehenden Grundkapitals
überschreiten. Auf die 10 %-Grenze sind eigene Aktien
anzurechnen, die in entsprechender Anwendung von 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 des AktG veräußert werden. Da-
rüber hinaus sind auf die 10 %-Grenze Aktien anzurech-
nen, die zur Bedienung von Bezugsrechten aus Options-
oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden,
sofern die Schuldverschreibungen in entsprechender An-
wendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

    Hierdurch soll die Gesellschaft in die Lage versetzt werden,
kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen und

dabei durch die marktnahe Preisfestsetzung einen mög-
lichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche
Stärkung der Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Ka-
pitalerhöhung führt wegen der schnelleren Handlungs-
möglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren Mittelzu-
fluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugs-
recht der Aktionäre. Sie liegt somit im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre. Es kommt
zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen Beteili-
gungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vor-
handenen Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteili-
gungsquote und ihren relativen Stimmrechtsanteil erhalten
möchten, haben indessen die Möglichkeit, die hierfür er-
forderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben.

    Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Ge-
winnung neuer Aktionärsgruppen im In- und Ausland ver-
bunden werden. 

3.  Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen soll das Be-
zugsrecht ausgeschlossen werden können, insbesondere
um die neuen Aktien der Gesellschaft Dritten im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Er-
werb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Un-
ternehmensbeteiligungen anbieten zu können. Die Ge-
sellschaft soll die Möglichkeit erhalten, auf nationalen
und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vor-
teilhafte Angebote oder sich sonst bietende Gelegenhei-
ten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen
oder Unternehmensbeteiligungen reagieren zu können.
Nicht selten ergibt sich aus den Verhandlungen die Not-
wendigkeit, als Gegenleistung nicht Geld, sondern Aktien
bereitzustellen. Hierdurch wird die Liquidität der Gesell-
schaft geschont. Es kommt bei einem Bezugsrechtsaus-
schluss zwar zu einer Verringerung der relativen Beteili-
gungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der
vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung eines Bezugs-
rechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensanteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen
gegen Gewährung von Aktien nicht möglich und die damit
für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vor-
teile wären nicht erreichbar. 
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    Das Bezugsrecht soll außerdem ausgeschlossen werden
können, um Darlehens- oder andere Verbindlichkeiten
als Sacheinlagen in die Gesellschaft einzubringen. Bilan-
ziell handelt es sich um die Umwandlung von Fremd- in
Eigenkapital und damit um eine Verbesserung der Eigen-
kapitalbasis. Die damit verbundene Verbesserung der 
Finanzstruktur der Gesellschaft kann im Interesse der
Gesellschaft liegen. Wenn die Sacheinlage durch Aktio-
näre der Gesellschaft erfolgen soll, kann im Rahmen der
Prüfung, ob der Bezugsrechtsausschluss verhältnismäßig
ist, auch in Erwägung gezogen werden, eine gemischte
Bar- und Sachkapitalerhöhung durchzuführen, an der
sich alle Aktionäre beteiligen können.

4.  Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden
können, soweit den Inhabern von Optionsrechten oder
Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von
der Gesellschaft oder deren nachgeordneten Konzern-
unternehmen ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf
neue Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Ausgabebe-
dingungen gewährt wird. Die Bedingungen von Options-
und Wandelschuldverschreibungen sehen zur erleichter-
ten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen Ver-
wässerungsschutz vor, der sicherstellt, dass den Inha-
bern der Optionsrechte und den Gläubigern der Wan-
delschuldverschreibungen bei späteren Emissionen von
Aktien ein Bezugsrecht auf diese Aktien eingeräumt wird,
wie es Aktionären zusteht. Die Bezugsberechtigten wer-
den damit so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugs-
rechten Gebrauch gemacht als seien sie Aktionäre. Um
die betreffenden Emissionen (Options- und Wandel-
schuldverschreibungen) mit einem solchen Verwässe-
rungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugs-
recht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen wer-
den. Das dient der erleichterten Platzierung der
Emissionen und damit dem Interesse der Aktionäre an
einer optimalen Finanzstruktur ihrer Gesellschaft.  

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob
er von der Ermächtigung zur Kapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen
wird. Von dieser Möglichkeit wird nur dann Gebrauch ge-

macht, wenn dies nach Einschätzung des Vorstands und
des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und damit
ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Aus-
nutzung des genehmigten Kapitals berichten."

TAGESORDNUNGSPUNKT 11

Beschlussfassung über die Aufhebung der von der Hauptver-
sammlung am 26. Juli 2007 beschlossenen Ermächtigung zur
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
sowie des Bedingten Kapitals 2007/I und über die Ermächtigung
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
nebst gleichzeitiger Schaffung eines Bedingten Kapitals 2010 so-
wie die entsprechende Satzungsänderung

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche
Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Ein In-
strument der Finanzierung sind Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen zu-
nächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später
in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt.
Um der Gesellschaft die nötige Flexibilität bei dieser Art der
Kapitalbeschaffung zu geben, soll eine neue Ermächtigung
zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen und ein neues Bedingtes Kapital 2010 zu deren
Bedienung beschlossen werden.

Die in der Hauptversammlung vom 26. Juli 2007 beschlos-
sene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen enthält Regelungen zur Fest-
legung des Wandlungs- bzw. Optionspreises, die mit Blick
auf die Rechtsprechung einiger Instanzgerichte getroffen
worden waren und der Gesellschaft wirtschaftlich wenig
Spielraum für die Ausgestaltung von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen lassen. Nachdem nunmehr
durch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und
auch durch den Gesetzgeber klargestellt wurde, dass die
gesetzlichen Vorschriften den Gesellschaften einen größeren
Handlungsspielraum bieten, soll die von der Hauptversamm-
lung am 26. Juli 2007 erteilte Ermächtigung durch eine neue
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Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen ersetzt werden, die sich an den ak-
tuellen rechtlichen Rahmenbedingungen orientiert und der
Gesellschaft einen größeren Handlungsspielraum eröffnet.
Da unter der von der Hauptversammlung am 26. Juli 2007
erteilten Ermächtigung keine Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen ausgegeben wurden, wird das in 
§ 5 Absatz 3.5 und 3.6 der Satzung geregelte Bedingte Ka-
pital 2007/I nicht mehr benötigt und soll durch ein neues
Bedingtes Kapital 2010 ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Be-
schluss zu fassen:

1.  Aufhebung der Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe
von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
vom 26. Juli 2007

    Die von der Hauptversammlung am 26. Juli 2007 (Punkt
7 der damaligen Tagesordnung) beschlossene Ermächti-
gung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen wird für die Zeit ab Wirk-
samwerden des nachfolgend unter Ziffer 4 zu beschlie-
ßenden neuen Bedingten Kapitals 2010 aufgehoben.

2.  Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen

a)  Ermächtigungszeitraum, Nennbetrag, Laufzeit, Ak-
tienzahl sowie weitere Ausgestaltung der Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen

    Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22. Juni 2015
einmalig oder mehrmals

• durch die Gesellschaft oder durch im unmittel-
baren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehende Gesellschaften („nachgeord-
nete Konzernunternehmen“) Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnenn-
betrag von bis zu EUR 100.000.000,00 mit einer
Laufzeit von bis zu 20 Jahren zu begeben und

• für solche von nachgeordneten Konzernunter-
nehmen der Gesellschaft begebene Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen die
Garantie zu übernehmen

    und den Inhabern oder Gläubigern von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen Options-
und/oder Wandlungsrechte auf insgesamt bis zu
8.698.326 Stamm-Stückaktien der Gesellschaft mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu
EUR 22.615.647,60 nach näherer Maßgabe der je-
weiligen Bedingungen der Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen („Bedingungen“) zu ge-
währen. Die Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen können außer in Euro auch unter
Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegen-
wert in der gesetzlichen Währung eines OECD-Lan-
des begeben werden.

    Die Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen kann auch gegen Erbringung von
Sachleistungen erfolgen, sofern der Wert der Sach-
leistungen dem Ausgabepreis entspricht und dieser
den nach anerkannten finanzmathematischen Me-
thoden ermittelten theoretischen Marktwert der Op-
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen nicht
wesentlich unterschreitet.

    Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen können in jeweils unter sich gleichberechtigte,
auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen
eingeteilt werden.

    
    Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschrei-

bungen werden jeder Teilschuldverschreibung ein
oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den In-
haber berechtigen, nach Maßgabe der Bedingungen
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen.
Für auf Euro lautende, durch die Gesellschaft be-
gebene Optionsschuldverschreibungen können die
Bedingungen vorsehen, dass der Optionspreis auch
durch Übertragung von Optionsschuldverschreibun-
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gen und gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt
werden kann. Soweit sich Bruchteile von Aktien er-
geben, kann vorgesehen werden, dass diese Bruch-
teile nach Maßgabe der Options- bzw. Anleihebe-
dingungen, gegebenenfalls gegen Zuzahlung, zum
Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden können.

    Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibun-
gen erhalten die Inhaber das unentziehbare Recht,
ihre Wandelschuldverschreibungen gemäß den vom
Vorstand festgelegten Bedingungen in Stamm-Stück-
aktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungs-
verhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbe-
trages oder des unter dem Nennbetrag liegenden
Ausgabebetrages oder des aufgezinsten Nennbetra-
ges einer Teilschuldverschreibung durch den Wand-
lungspreis für eine Aktie der Gesellschaft und kann
auf eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; fer-
ner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung und die
Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wand-
lungsfähige Spitzen festgesetzt werden.

b)  Bezugsrecht, Bezugsrechtsausschluss

    Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht
auf die Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen zu; die Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen können auch von einer Bank oder
einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auf die Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen auszuschließen,

• sofern sie gegen bar ausgegeben werden und
der Ausgabepreis den nach anerkannten finanz-
mathematischen Methoden ermittelten theoreti-
schen Marktwert der Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen nicht wesentlich un-

terschreitet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die
zur Bedienung der dabei begründeten Options-
und/oder Wandlungsrechte auszugebenden Ak-
tien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
überschreiten, und zwar weder bezogen auf den
Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch auf den
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
Auf diesen Betrag ist der anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien ent-
fällt, die ab dem 23. Juni 2010 bis zum Ende
der Laufzeit dieser Ermächtigung aus einem ge-
nehmigten Kapital im Wege der Barkapitalerhö-
hung unter Ausschluss des Bezugsrechts gem.
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder
verwendet werden. Außerdem ist auf diesen Be-
trag der anteilige Betrag des Grundkapitals an-
zurechnen, der auf die Veräußerung eigener Ak-
tien entfällt, sofern diese während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss eines Be-
zugsrechts gem. § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
erfolgt;

• um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Be-
zugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht
der Aktionäre auf die Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen auszunehmen; 

• soweit es erforderlich ist, um Inhabern von 
Optionsrechten oder Gläubigern von Wandel-
schuldverschreibungen, die von der Gesell-
schaft oder deren nachgeordneten Konzernun-
ternehmen ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen
nach Ausübung der Rechte bzw. nach Erfüllung
von Wandlungspflichten zustände;

• soweit Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen gegen Sachleistungen ausgege-
ben werden und der Bezugsrechtsausschluss
im Interesse der Gesellschaft liegt.
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c)  Options- oder Wandlungspreis, Verwässerungs-
schutz

    Der Options- oder Wandlungspreis ist nach folgen-
den Grundlagen zu errechnen:

aa) Der Options- oder Wandlungspreis muss – auch
bei Anwendung der nachfolgenden Regelungen
zum Verwässerungsschutz – mindestens 80 %
des durchschnittlichen Börsenkurses der Aktien
der Gesellschaft in der Xetra-Schlussauktion an
der Frankfurter Wertpapierbörse (oder einem ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) betragen und
zwar

• während der zehn Börsentage vor dem Tag
der Beschlussfassung durch den Vorstand
über die Begebung der Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen oder,

• sofern den Aktionären ein Bezugsrecht auf
die Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen zusteht, vom Beginn der Be-
zugsfrist bis einschließlich des Tages vor der
Bekanntmachung der endgültigen Festlegung
der Konditionen gemäß § 186 Absatz 2 AktG.

bb) Der Options- bzw. Wandlungspreis kann unbe-
schadet des § 9 Absatz 1 AktG aufgrund einer
Verwässerungsschutzklausel nach näherer Be-
stimmung der Bedingungen dann ermäßigt wer-
den, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf der
Options- und/oder Wandlungsfrist unter Einräu-
mung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das
Grundkapital erhöht oder weitere Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen begibt
oder garantiert und den Inhabern von Options-
rechten oder den Gläubigern von Wandel-
schuldverschreibungen hierbei kein Bezugs-
recht eingeräumt wird. Die Ermäßigung des Op-
tions- und/oder Wandlungspreises kann auch
durch eine Barzahlung bei Ausübung des Opti-

ons- und/oder Wandlungsrechts bewirkt wer-
den. Die Bedingungen können darüber hinaus
für den Fall der Kapitalherabsetzung oder 
anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Er-
eignisse (wie z. B. ungewöhnlich hohe Dividen-
den, Kontrollerlangung durch Dritte) eine An-
passung der Options- und/oder Wandlungs-
rechte bzw. Wandlungspflichten vorsehen. Bei
einer Kontrollerlangung durch Dritte kann eine
marktübliche Anpassung des Options- und/oder
Wandlungspreises vorgesehen werden.

cc) In jedem Fall darf der anteilige Betrag am
Grundkapital der je Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibung zu beziehenden Aktien
den Nennbetrag der Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibung nicht übersteigen.

d)  Weitere Gestaltungsmöglichkeiten

    Die Bedingungen können das Recht der Gesell-
schaft vorsehen, im Falle der Optionsausübung
und/oder Wandlung nicht neue Aktien zu gewähren,
sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die An-
zahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem vo-
lumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs
der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel der
Frankfurter Wertpapierbörse (oder in einem entspre-
chenden Nachfolgesystem) während der 10 Bör-
sentage vor oder nach Erklärung der Wandlung bzw.
der Optionsausübung entspricht. Die Bedingungen
können auch vorsehen, dass die Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen nach Wahl der Ge-
sellschaft statt in neue Aktien aus Bedingtem Kapital
in bereits existierende Aktien der Gesellschaft oder
einer börsennotierten anderen Gesellschaft gewan-
delt werden können und/oder das Optionsrecht
durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

    Die Bedingungen können auch eine Options-
und/oder Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit
(oder zu einem anderen Zeitpunkt) vorsehen. In die-
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sem Fall gelten die Vorgaben dieser Ermächtigung
entsprechend. Ferner können die Bedingungen das
Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit
der Options- und/oder Wandelschuldverschreibun-
gen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kün-
digung) den Gläubigern ganz oder teilweise anstelle
der Zahlung des fälligen Geldbetrags Aktien der Ge-
sellschaft oder einer börsennotierten anderen Ge-
sellschaft zu gewähren.

    Ferner wird der Vorstand ermächtigt, unter Beach-
tung der vorstehenden Vorgaben die weiteren Ein-
zelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen und deren
Bedingungen festzusetzen bzw. im Einvernehmen
mit den Organen des die Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen begebenden nachgeord-
neten Konzernunternehmens festzulegen, insbeson-
dere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stücke-
lung, Bezugs- bzw. Umtauschverhältnis, Begründung
einer Wandlungspflicht, Festlegung einer baren Zu-
zahlung, Ausgleich oder Zusammenlegung von Spit-
zen, Barzahlung statt Lieferung von Aktien, Lieferung
existierender statt Ausgabe neuer Aktien, Options-
bzw. Wandlungspreis und Options- bzw. Wandlungs-
zeitraum.

3.  Bedingte Kapitalerhöhung

    Das Grundkapital wird um bis zu EUR 22.615.647,60
durch Ausgabe von bis zu 8.698.326 Stamm-Stückaktien
mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres
ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhö-
hung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 23. Juni 2010 von der Gesellschaft oder
einem nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem
nach Maßgabe der vorstehenden Ermächtigung jeweils
festgelegten Options- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte

Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von
Options- und/oder Wandlungsrechten aus den Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch ge-
macht wird bzw. Options- und/oder Wandlungspflichten
erfüllt werden und soweit nicht ein Barausgleich gewährt
wird oder eigene Aktien zur Bedienung eingesetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-
setzen (Bedingtes Kapital 2010).

4.  Satzungsänderungen

a)  Das in § 5 Absatz 3.5 und 3.6 geregelte Bedingte
Kapital 2007/I wird mit Wirksamkeit des neuen Be-
dingten Kapitals 2010 aufgehoben. 

    
b)  § 5 der Satzung wird um die folgenden neuen Ab-

sätze 4.1 und 4.2 ergänzt:

„4.1 Das Grundkapital ist um bis zu EUR 22.615.647,60
durch Ausgabe von bis zu 8.698.326 Stamm-
Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn
des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt er-
höht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der
Gewährung von Aktien an die Inhaber oder
Gläubiger von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die aufgrund der 
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
23. Juni 2010 von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen begeben
werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur
insoweit durchzuführen, wie von Options-
und/oder Wandlungsrechten aus den Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen Ge-
brauch gemacht wird bzw. Options- und/oder
Wandlungspflichten erfüllt werden und soweit
nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Ak-
tien zur Bedienung eingesetzt werden. Der Vor-
stand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten
der Durchführung der bedingten Kapitalerhö-
hung festzusetzen (Bedingtes Kapital 2010).
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4.2 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des Be-
dingten Kapitals 2010 anzupassen. Entspre-
chendes gilt für den Fall der Nichtausnutzung
der Ermächtigung zur Ausgabe von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist sowie für den Fall
der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals
2010 nach Ablauf sämtlicher Wandlungs- /Op-
tionsfristen."

c)  Aus dem bisherigen § 5 Absatz 4 der Satzung wird
Absatz 5 und aus dem bisherigen § 5 Absatz 5 der
Satzung wird Absatz 6.

Bericht des Vorstands gemäß § 221 Absatz 4 Satz 2 i. V. m. 
§ 186 Absatz 4 Satz 2 AktG

„Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche
Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens. Ein wich-
tiges Instrument der Finanzierung sind Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen, durch die dem Unternehmen
zunächst zinsgünstiges Fremdkapital zufließt, das ihm später
in Form von Eigenkapital unter Umständen erhalten bleibt.
Darüber hinaus kommen die erzielten Wandlungs- und/oder
Optionsprämien der Gesellschaft zugute.

Nach der vorgeschlagenen Ermächtigung sollen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen über insgesamt bis
zu EUR 100.000.000,00 begeben werden können. Zu deren
Bedienung sollen Aktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von bis zu EUR 22.615.647,60, d.h. bis zu
8.698.326 Stamm-Stückaktien, zur Verfügung stehen.

Unsere Aktionäre haben auf die Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen nach den gesetzlichen Bestim-
mungen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Damit erhalten sie
die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen
und gleichzeitig ihre Beteiligungsquote zu erhalten. Im Ein-
klang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch in bestimmten
Fällen ermächtigt sein, dieses Bezugsrecht auszuschließen:

•   Zunächst soll der Vorstand in entsprechender Anwen-
dung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein,
das Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats aus-
zuschließen, wenn der Ausgabepreis der Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen ihren nach an-
erkannten finanzmathematischen Methoden ermittelten
theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet
(§ 221 Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG). Dieser Bezugsrechtsausschluss ist notwendig,
wenn Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen
schnell platziert werden sollen, um ein günstiges Markt-
umfeld zu nutzen. Die Interessen der Aktionäre werden
dadurch gewahrt, dass die Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen nicht wesentlich unter dem
Marktwert ausgegeben werden, wodurch der Wert des
Bezugsrechts praktisch gegen Null geht. Diese Möglich-
keit ist auf Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen mit Rechten auf Aktien mit einem Anteil von
höchstens 10 % des Grundkapitals beschränkt. Darauf
anzurechnen sind Aktien, die ab dem 23. Juni 2010 aus
einem genehmigten Kapital unter Bezugsrechtsaus-
schluss in Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden. Hierauf ebenfalls anzurechnen ist
der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die Ver-
äußerung eigener Aktien entfällt, sofern diese während
der Laufzeit der Ermächtigung zur Ausgabe der Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen unter Aus-
schluss eines Bezugsrechts gem. § 186 Absatz 3 Satz 4
AktG erfolgt. Beide Anrechnungen erfolgen im Interesse
der Aktionäre an einer möglichst geringen Verwässerung
ihrer Beteiligung.

•   Außerdem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden
können, um bei Emissionen mit grundsätzlichem Bezugs-
recht der Aktionäre Spitzenbeträge zu verwerten. Der
Ausschluss des Bezugsrechts bei Spitzenbeträgen ist
sinnvoll und üblich, weil die Kosten des Bezugsrechts-
handels bei Spitzenbeträgen in keinem vernünftigen Ver-
hältnis zum Vorteil für die Aktionäre stehen. Der mögliche
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf
Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die aufgrund der
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Op-
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tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen werden
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.

•   Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen
werden können, soweit den Inhabern von Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Ge-
sellschaft oder deren nachgeordneten Konzernunterneh-
men ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf später
ausgegebene Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen gewährt wird. Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen sehen zur erleichterten Platzierung am
Kapitalmarkt üblicherweise einen solchen Verwässe-
rungsschutz vor. Die Bezugsberechtigten werden damit
so gestellt, als hätten sie von ihren Bezugsrechten Ge-
brauch gemacht und seien bereits Aktionäre.

•   Schließlich soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden
können, um Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen gegen Sachleistungen zu begeben. Dies soll je-
doch nur geschehen können, wenn der Wert der Sach-
leistung dem Ausgabepreis der Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen entspricht und den nach
anerkannten finanzmathematischen Methoden errechne-
ten Marktwert der Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Diese Aus-
gabe gegen Sachleistung soll der Gesellschaft insbeson-
dere die Möglichkeit geben, auch Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen im Zusammenhang mit
dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen oder dem Erwerb von Wirtschaftsgütern
einzusetzen. Im Rahmen von Akquisitionen besteht der
Verkäufer möglicherweise darauf, eine Gegenleistung in
Form von Aktien zu erhalten. Dabei kann eine attraktive
Alternative darin liegen, an Stelle oder neben der Ge-
währung von Aktien oder Barleistungen Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen anzubieten.
Diese Möglichkeit schafft zusätzliche Flexibilität und er-
höht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft. Der Vor-
stand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der
Erwerb und die Hingabe von Options- und/oder Wan-
delschuldverschreibungen gegen Sachleistung im Unter-

nehmensinteresse liegt. Er wird das Bezugsrecht der Ak-
tionäre nur in diesem Fall ausschließen.“ 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung
des Stimmrechts sind nach § 21 der Satzung diejenigen
Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft unter der nach-
folgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse einen von ihrer Depotbank in Textform (§ 126b
BGB) erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes
übermitteln:

ALNO AG
c/o Commerzbank AG
GS-MO 2.5.1 AGM
60261 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 136 26351
E-Mail: ztbm-hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 
2. Juni 2010, 0:00 Uhr (MESZ) („Nachweisstichtag“), bezie-
hen und der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des
16. Juni 2010, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Ak-
tionär nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesit-
zes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme oder der
Umfang des Stimmrechts bemisst sich dabei ausschließlich
nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Aus-
wirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den
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Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwer-
be und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien be-
sitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teil-
nahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat
keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes bedarf der Textform 
(§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst sein. Nach Eingang des Nachweises des An-
teilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären
Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um
den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,
bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge
zu tragen.

Stimmrechtsvertretung

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktio-
närsvereinigung oder einen sonstigen Dritten, ausüben las-
sen. Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären die Stimm-
rechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter an. Wenn weder ein
Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine die-
sen nach § 135 Absatz 8 AktG oder §§ 135 Absatz 10, 
125 Absatz 5 AktG gleichgestellte Person oder Institution
zur Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird, ist die
Vollmacht gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG in Textform 
(§ 126b BGB) zu erteilen. Der Widerruf einer Vollmacht und
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-
schaft bedürfen gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 AktG eben-
falls der Textform (§ 126b BGB).

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurück -
weisen.

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesell-
schaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmäch-

tigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch
Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt, kann die
Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlan-
gen, soweit sich nicht aus § 135 AktG, also insbesondere
bei Bevollmächtigung eines Kreditinstituts oder einer Aktio-
närsvereinigung, etwas anderes ergibt.

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Ver-
sammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis
der Bevollmächtigung auch an folgende Adresse, Telefax-
Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte pdf-
Datei) übermittelt werden:

ALNO AG
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Telefax: +49 (0)89 889 690 655
oder per E-Mail: alno@better-orange.de 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet
werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte
und steht auch unter http://www.alno.ag/hauptversammlung
zum Down load zur Verfügung.

Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärs -
vereinigungen und anderen ihnen nach § 135 Absatz 8 AktG
oder §§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten
Institutionen oder Personen können Besonderheiten gelten.
Wir bitten die Aktionäre, sich in einem solchen Fall recht-
zeitig mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der
Vollmacht abzustimmen.

Aktionäre können sich auch durch die von der 
Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimm-
rechtsvertreter (Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) ver-
treten lassen. Ein Formular, das zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte und steht auch unter
http://www.alno.ag/hauptversammlung zum Download zur
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Verfügung. Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft mit den Weisungen muss spätestens mit Ablauf
des 22. Juni 2010, 24:00 Uhr (MESZ), bei der oben ge-
nannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
(z. B. als eingescannte pdf-Datei) eingegangen sein. Die
Vollmacht und ihr Widerruf bedürfen der Textform (§ 126b
BGB). Ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmächtigung der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ist nicht erforderlich.

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemel-
deten und in der Hauptversammlung erschienenen Aktio-
nären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an,
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während
der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen Aus-
übung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Sie können
die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.
Ohne Weisungen werden die Stimmrechtsvertreter nicht an
der Abstimmung teilnehmen. Ferner nehmen die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter keine Voll-
machten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Haupt-
versammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Frage- und
Rederechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.

Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Absatz 2, 
§ 126 Absatz 1, § 127, § 131 Absatz 1 AktG

Tagesordnungsergänzungsverlangen (§ 122 Absatz 2 AktG)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals (das sind EUR 2.158.879,19 oder – auf-
gerundet auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 830.339
Aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000 (dies
entspricht – aufgerundet auf die nächsthöhere volle Aktien-
zahl – 192.308 Aktien) erreichen, können verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Be-
gründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Das Tagesordnungsergänzungsverlangen ist schriftlich an
den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es muss der Ge-
sellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
also bis spätestens zum 23. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ),
schriftlich zugehen. 

Etwaige Tagesordnungsergänzungsverlangen sind an fol-
gende Adresse zu übermitteln:

ALNO AG
Vorstand
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf

Gegenanträge und Wahlvorschläge (§§ 126 Absatz 1 und 127 AktG)

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegen-
anträge gegen Vorschläge von Vorstand  und/oder Auf-
sichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie
Wahlvorschläge zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds oder
des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge müssen
mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge und
Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich an die
nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-
Adresse zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge
und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

ALNO AG
Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47 
88630 Pfullendorf
Telefax: +49 (0)7552 2177 3316
oder per E-Mail an: hv@alno.de

Innerhalb der gesetzlichen Frist, d.h. bis zum 8. Juni 2010,
24:00 Uhr (MESZ), eingehende, den gesetzlichen Anfor-
derungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvor-
schläge werden auf der Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.alno.ag/hauptversammlung zugänglich ge-
macht.
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Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden
ebenfalls unter der genannten Internetseite veröf-
fentlicht.

Auskunftsrecht (§ 131 Absatz 1 AktG)

Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptver-
sammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegen-
heiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegen-
standes der Tagesordnung erforderlich ist und kein
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Aus-
kunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen
sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Weitergehende Erläuterungen

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre nach § 122 Absatz 2, § 126 Absatz 1,
§ 127, § 131 Absatz 1 AktG finden sich auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.alno.ag/hauptversammlung.

Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft 

Den Aktionären werden die Informationen gemäß 
§ 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft
unter http://www.alno.ag/hauptversammlung zugäng-
lich gemacht. Die Abstimmungsergebnisse werden
nach der Hauptversammlung unter derselben Inter-
netadresse bekannt gegeben.

Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
(§ 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG)

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeit-
punkt der Einberufung der Hauptversammlung EUR
43.177.583,80. Es ist eingeteilt in insgesamt
16.606.763 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von
je EUR 2,60, von denen 16.606.763 teilnahme- und
stimmberechtigt sind. 

Pfullendorf, im Mai 2010

ALNO Aktiengesellschaft

Der Vorstand




